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RS OGH 1952/4/2 2Ob753/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1952

Norm

ABGB §839 A

ABGB §879

PreisregelungsG 1950 allg

Rechtssatz

Bei der Auseinandersetzung zwischen Teilhabern einer gemeinschaftlichen Sache ist nur der tatsächliche Ertrag

maßgebend; Stoppreise sind daher nur dann einzusetzen, wenn tatsächlich zum Stoppreis verkauft wurde.

Entscheidungstexte

2 Ob 753/51

Entscheidungstext OGH 02.04.1952 2 Ob 753/51
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